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Herangehensweise der Stadt Medebach:
• Frühzeitige freiwillige Bürgerinformation!

• Ein offizielles Verfahren wurde noch nicht

gestartet!

• Daher heute auch nur Darstellung eines

Zwischenstandes möglich!

• Keine Beschlüsse = Neutralität der Stadt – Auch

für uns Informationen sammeln!

• Informationen zu einem konkreten Projekt, keine

Generaldebatte zu Sinn oder Unsinn der

Energiewende!
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Was bedeutet die aktuelle 

Regionalplanung für das Thema 

„Windkraft in Medebach“ ?



WEA-Karte Südwestfalen



Aktueller Sachstand

• Der Regionalplan „Südwestfalen“ wurde am 12.03.2025 
beschlossen. 

• Dieser weist rund 13.700 Hektar als Windenergiebereiche aus, in 
denen Windkraft weiterhin privilegiert ist.

• Er liegt damit über dem Mindestflächenbeitragswert von 13.186 
Hektar, da Spielraum für gerichtliche Verfahren erhalten bleiben 
muss.

• Durch vorhandene Regionalplanflächen werden 
Windenergieanlagen direkt an den Stadtgrenzen in Winterberg und 
Willingen entstehen.

• Gesetzliche Regelungen in Bund und Land schließen Einzelanträge 
ohne Bauleitplanung aus. Vorbescheide gibt es im Stadtgebiet 
Medebach nicht

• Die Stadt Medebach ist somit komplett „Herr im eigenen Haus“ und 
Windenergieanlagen sind nur mit einer städtischen Bauleitplanung 
möglich.   
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Warum beschäftigen wir uns 

trotzdem mit dem Thema 

„Windkraft in Medebach“ ?
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• Es gibt im Stadtgebiet keine geeigneten städtischen

Flächen.

• Aber es gibt Flächen die aus Sicht von Eigentümern,

Projektierern und Fachplanern grundsätzlich geeignet sind.

• Diese Flächen grenzen an Bereiche an, wo ohnehin für uns

sichtbare Windenergieanlagen entstehen. Hier gilt es aber

zunächst abzuwarten, wie diese konzipiert werden.

• Durch das Bürgerenergiegesetz NRW gibt es umfangreiche

Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerschaft und Kommune.

• Durch eine städtische Bauleitplanung würde ein

umfangreiches Beteiligungsverfahren von Trägern

öffentlicher Belange und Bürgerschaft sichergestellt.

• Ob ein Bauleitplanverfahren überhaupt durchgeführt wird

entscheidet zu einem späteren Zeitpunkt der Stadtrat!!!
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!


